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Statuten des fotoclub schnappschuss 

 
(Genehmigt per 01. Februar 2005) 

Unter dem Namen fotoclub schnappschuss, Kanton Baselland, ordentlich gegründet im Jahr 2005, 
besteht aufgrund dieser Statuten und dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Art. 60 ff) eine Vereini-
gung von Amateurfotografinnen und -fotografen (in der Folge gilt die männliche Form auch für die 
weibliche).  
Sitz des fotoclub schnappschuss ist der jeweilige Wohnsitz des Präsidenten, sofern dieser im 
Kanton Baselland wohnt. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist Liestal vorübergehend der Sitz des 
fotoclub schnappschuss.   
 
 
Art. 1 Zweck   

1.1 Der fotoclub schnappschuss bezweckt die Vereinigung von Interessenten der primär, aber 
nicht ausschliesslich, digitalen Fotografie und deren Förderung in allen fotografischen Belangen.  

1.2 Die Mitgliedschaft im fotoclub schnappschuss soll Freude bereiten. Dem gedanklichen Aus-
tausch zwischen den Mitgliedern dienen Diskussionen, Bildbewertungen und andere Aktivitäten, 
welche in sachlicher und positiver Form erfolgen.   

 
Art. 2 Der fotoclub schnappschuss ist politisch und konfessionell neutral. 
  
Art. 3 Mittel  

3.1 Zum aktiven Erfahrungsaustausch, zum Darstellen der eigenen Werke und zu kritischen Diskus-
sionen steht den Mitgliedern eine Webseite als virtuelle Plattform zur Verfügung. 

3.2 Es werden regelmässige Zusammenkünfte, Wettbewerbe, Vorträge, Demonstrationen und 
Exkursionen organisiert. 

  
Art. 4 Mitgliedschaft 

4.1 Der Verein besteht aus Aktiv-, Passiv-, Jugend- und Ehrenmitgliedern. 
4.2 Aktivmitglieder können Personen werden, welche die digitale Fotografie anwenden, diese zu 

erlernen gedenken oder näheres darüber erfahren möchten. 
4.3 Eine Spezialform der Aktivmitgliedschaft ist die Familienmitgliedschaft. Voraussetzung dafür ist 

ein Elternteil (Erziehungsberechtigte/r) mit mindestens einem Kind.     
4.4 Jugendmitglieder sind Aktivmitglieder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. 
4.5 Passivmitglieder können werden: natürliche oder juristische Personen, welche die Bestrebungen 

des fotoclub schnappschuss finanziell oder anderweitig unterstützen. 
4.6 Zu Ehrenmitgliedern können von der ordentlichen Generalversammlung auf Antrag des Vorstan-

des Mitglieder ernannt werden, die sich um den fotoclub schnappschuss ganz besonders 
verdient gemacht haben. 

 
Art. 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

5.1 Interessenten, die als Mitglieder in den fotoclub schnappschuss aufgenommen werden 
möchten, haben eine Beitrittserklärung auszufüllen und diese dem Clubpräsidenten weiterzu-
leiten. Dieser gibt den Namen des Neumitglieds an der nächsten ordentlichen Vorstandssitzung 
bekannt. Werden keine Einsprachen erhoben, wird das neue Mitglied in den fotoclub 
schnappschuss aufgenommen. 
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Art. 6 Ende der Mitgliedschaft 
6.1 Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, durch Ausschluss oder mit dem Tod eines Mitglieds. 
6.2 Der Austritt kann jederzeit mit einer schriftlichen Erklärung an den Kassier erfolgen. Trifft die 

Austrittserklärung nach dem 15. November ein, so muss der Beitrag für das folgende Jahr noch 
bezahlt werden. 

6.3 Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem fotoclub schnappschuss nicht 
nachkommen oder die das Ansehen oder die Interessen des fotoclub schnappschuss in ir-
gendeiner Weise schädigen, können auf Antrag des Vorstandes durch einen Generalver-
sammlungsbeschluss aus dem fotoclub schnappschuss ausgeschlossen werden. 

6.4 Das Recht des fotoclub schnappschuss auf den Beitrag des laufenden Jahres bleibt auf jeden 
Fall gewahrt, ausgenommen im Todesfall. 

6.5 Eventuelle finanzielle Verpflichtungen eines ehemaligen Mitgliedes gegenüber dem Club, sind 
mit dem Austritt nicht erloschen und behalten bis zur Tilgung ihre Gültigkeit. 

6.6 Mit dem Ende der Mitgliedschaft werden alle allfälligen Bilder des ausgetretenen Mitglieds von 
der Webseite des fotoclub schnappschuss gelöscht. Forumsbeiträge, Bewertungen etc. 
bleiben im Normalfall bestehen.   

 
Art. 7 Organisation 

7.1 Der Fotoclub Schnappschuss hält im ersten Quartal des Jahres eine ordentliche General-
versammlung ab. 

7.2 Eine „Ausserordentliche“ Generalversammlung kann jederzeit durch den Vorstand einberufen 
werden. Ebenso können dies die Rechnungsrevisoren oder ein Fünftel aller Mitglieder vom 
Vorstand verlangen. Dieser hat dem Begehren innerhalb eines Monats nachzukommen. 

7.3 Der ordentlichen Generalversammlung obliegen insbesondere folgende Geschäfte: 
- Ernennung eines Tagespräsidenten und eines Stimmenzählers 
- Genehmigung des Protokolls der vorjährigen Generalversammlung 
- Abnahme der Jahresrechnung mit dem Bericht der Rechnungsrevisoren 
- Festsetzung der Jahresbeiträge 
- Wahl des Präsidenten, des übrigen Vorstandes und der zwei Rechnungsrevisoren 
- Ernennung von Ehrenmitgliedern 

7.4 Das Stimmrecht steht nur den Aktiv-, Jugend- und Ehrenmitgliedern zu. Über die Art der 
Abstimmung entscheidet die betreffende Versammlung. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident 
das Recht des Stichentscheids. 

7.5 Das Vereinsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 
 
Art. 8 Vorstand 

8.1 Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der ordentlichen 
Generalversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt werden. 

8.2 Der Vorstand besteht im Normalfall aus: 
- Präsident   
- Aktuar    
- Kassier   
- Programmgestalter 
- Web-Verantwortlicher  

8.3 Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte der 
Vorstandsmitglieder. 

8.4 Der Präsident vertritt den Fotoclub Schnappschuss nach innen und aussen und führt mit dem 
Aktuar oder dem Kassier die rechtsverbindliche Unterschrift (kollektiv zu zweien). Er sorgt für die 
Einberufung zu allen Sitzungen und Versammlungen. Er ordnet die Ausführung der gefassten 
Beschlüsse an und legt der Generalversammlung jeweils den Jahresbericht vor. Ferner über-
wacht er die Tätigkeit der übrigen Vorstandsmitglieder. 

8.5 Der Aktuar besorgt die laufende Korrespondenz, führt die Protokolle und vertritt  den Präsidenten 
bei dessen Verhinderung in all seinen Funktionen. Falls der Präsident für längere Zeit verhindert 
ist, führt der Aktuar mit dem Kassier die rechtsverbindliche Unterschrift (kollektiv zu zweien). 
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8.6 Der Kassier erledigt unter persönlicher Haftung die finanziellen Angelegenheiten des fotoclub 
schnappschuss und legt zuhanden der ordentlichen Generalversammlung Rechnung ab, 
welche vorher den Rechnungsrevisoren vorzulegen ist. Er führt das Mitgliederverzeichnis. Über 
die Konten des Fotoclubs Schnappschuss verfügt er mit Einzelunterschrift. 

8.7 Der Programmgestalter erstellt mit den Mitgliedern mindestens zwei Fotothemen pro Jahr und ist 
für die Durchführung der themenbezogenen Aktivitäten verantwortlich. 

8.8 Der Web-Verantwortliche ist für den Web-Auftritt des fotoclub schnappschuss verantwortlich. 
Dies kann durch eigene Web-Gestaltung oder durch Vergabe von Arbeiten an Dritte erfolgen.    

 
Art. 9 Revisoren 

9.1 Die Rechnungsrevisoren sind verpflichtet, die Jahresrechnung zu überprüfen und über den 
Befund der ordentlichen Generalversammlung Bericht zu erstatten. 

9.2 Es steht ihnen das Recht zu, jederzeit Revisionen vorzunehmen und Einsicht in die Protokoll-
bücher zu verlangen. 

9.3 Eine Mitgliederversammlung kann auch von sich aus die Rechnungsrevisoren veranlassen, die 
ihr notwendig erscheinende Zwischenrevision vorzunehmen und darüber Bericht und Antrag zu 
stellen. 

 
Art. 10 Finanzielles 
10.1 Der Verein bestreitet seine Kosten aus Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Spenden oder gemein-

sam ausgeführten Aufträgen. 
10.2 Der Mitgliederbeitrag ist bis 31. Januar des jeweiligen Jahres zahlbar. 
10.3 Eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge wird durch die ordentliche Generalversammlung festgelegt. 

Tritt ein Mitglied bis am 31. März bei, bezahlt es den vollen, danach den halben Mitglieder-
beitrag.  

10.4 Der Vorstand ist ermächtigt, einmalige Ausgaben bis zum Betrag von CHF 800.- selbständig zu 
beschliessen. Über diesen Betrag kann der Vorstand nur aus dem bestehenden Vermögen der 
Vereinskasse verfügen. Keinesfalls kann der Vorstand über Geldmittel entscheiden, welche im 
Nachhinein bei den Mitgliedern einzufordern sind. 
Für Beträge höher als CHF 800.- ist die Genehmigung einer Vereinsversammlung einzuholen. 

10.5 Jede persönliche Haftung der Mitglieder für die Verbindlichkeiten des Fotoclubs Schnappschuss 
ist ausgeschlossen. Andererseits steht dem einzelnen Mitglied kein Anspruch auf das 
vorhandene Vereinsvermögen zu. 

 
Art. 11 Auflösung des Vereins 
11.1 Die Auflösung des fotoclub schnappschuss kann nur durch den Beschluss einer 

Generalversammlung erfolgen. Zur Auflösung des Vereins ist eine 2/3 Mehrheit aller einge-
schriebenen Mitglieder notwendig.  
Vorhandenes Barvermögen wird zu gleichen Teilen an die Mitglieder verteilt. Materielles Eigen-
tum wie Fotoapparate, Computer, Drucker, Vereinsmobiliar, d.h. alles was an Anschaffungen mit 
Vereinsgeldern getätigt wurde, wird zum besten Preis veräussert und der Erlös an die Mitglieder 
verteilt. 

 
 
Münchenstein, im Jahr 2005, fotoclub schnappschuss    

Der Präsident: Die Gründungsmitglieder:   

Werner Weisskopf Fabian Lehmann 
  Gaetano Müller 
  Marc Feierabend 
  Thomas Breuss 
  Kevin Weisskopf 
      


